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            GWBS Netzgesellschaft mbH, Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de; info@gwbs.de 

A N T R A G  A U F  G A S N E T Z A N S C H L U S S  

 Anzuschließendes Gebäude / Grundstück 

  
 

 Straße, Haus-Nr. bzw. Flur, Flurstück, Gemarkung 
  

 
 Postleitzahl, Ort 

 

 Anschlussnutzer / Anschlussnehmer: 
Postanschrift,   

Tel. 

  
  

 
 Name, Vorname, Geb.-Dat. 
  

 
 Straße, Haus-Nr. 
  

 
 

 
___________________________ 
Reg. Gericht 

 
_________________   
Register Nummer 

 Postleitzahl, Ort  
 

 Es sollen über den Gasnetzanschluss versorgt werden: 

 

Anzahl der Wohnungen  
    

 
3.1 Art der Anlagen Anzahl Inst. Leistung kW    
      

     Neuanschluss *)   Änderung / Umlegung 

      

    *) Dem Antrag bitte einen Übersichtsplan und einen Bauplan mit 
gewünschter Leitungsführung beifügen 

 Summe:     

 

 Ich verpflichte mich, die genannte(n) Gasanlage(n) gemäß den gültigen Bestimmungen der NDAV, der z. Z. geltenden TRGI 2008, den anerkannten Regeln der Technik, 
sowie den ergänzenden Bedingungen der GWBS durch einen Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) ausführen zu lassen. 

  
 

 Vertragsinstallationsunternehmen VIU (Name) VIU-Vertragsnummer 
  

 
 Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort Telefon 
 

 Mit der Ausführung und dem Betrieb der Anschluss- und Installationsanlage(n) auf meinem Grundstück bin ich, unter Anerkennung der NDAV einverstanden. 

  
 

 Grundstückseigentümer (Name, Straße, Haus-Nr., Ort) Telefon 
  

 
 Ort, Datum Unterschrift des Grundstückseigentümers 
 

 Die Anschlussbedingungen und die NDAV können bei den GWBS eingesehen werden. Daten aus dem Netzanschlussvertrag werden zum Zwecke der Datenverarbeitung 
gespeichert. 

 Die hinter der Hauptabsperreinrichtung durchzuführenden Arbeiten dürfen nur durch ein zugelassenes Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) nach den z. Z. geltenden 
DVGW-Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und DIN-Vorschriften ausgeführt werden. 
 
 

 Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmer / Antragstellers 
  

 wird von den GWBS ausgefüllt     

 Als Anschlusslänge gilt die Entfernung zwischen Straßenmitte und 
Hauswand entlang der Rohrtrasse. 

 
___________________ 

 
m 

Angebot an Antragssteller: am: _____________________ 

 DN____________ techn. Anschlusskapazität: ________________kW      

 Gemeinsame Verlegung mit Trinkwasser ja  nein   Übernahmebestätigung zurück: am: _____________________ 

 Kostenermittlung: Pauschale ____________________ € Vorauszahlung bezahlt: am: _____________________ 

  Mehrlänge  ___________ m x_____________ €/m ____________________ € Anschluss hergestellt: am: _____________________ 

  Gesamt : ____________________ € Auftrags-Nummer  _____________________ 

 Bemerkungen: 

  

       

 Dem Antrag auf Gasnetzanschluss wird zugestimmt  / nicht zugestimmt     

    Datum,  Unterschrift GWBS, Netz   

Bei Rückfragen:  (06834) 85-130;   (06834) 85-145 02/2007 
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 Stand 01.03.2021 

Preisblatt Verteilnetz GAS 
                  

Bezeichnung 
 

Der Auftrag über die Erstellung des Gasnetzanschlusses erfolgt auf Grundlage eines bei den Gas- und  
Wasserwerken erhältlichen Vordruck. Dem Vordruck muss ein Ergänzungsplan (Maßstab 1:500) sowie eine Keller- 
Grundrisszeichnung mit der gewünschten Einführung des Gasnetzanschlusses beigefügt sein. 

 
1)  Erstellung eines Gasnetzanschlusses für Leitungsquerschnitte bis 

einschl. DN 40 
(bei Leitungsquerschnitten über DN 40 erfolgt die Berechnung nach tats. 
Aufwand) 

 
 

Netto 
€ 

 
 

MwSt. 
19 % 

 
 

Brutto 
€ 

  
a) 

 
Für den Anschluss an die Versorgungsleitung, die Verlegung der 
Netzanschlussleitung einschließlich Tiefbau, der Hauseinführung (1 
Mauerdurchbruch) sowie der Hauptabsperreinrichtung bis zu einer 
Anschlusslänge von 10 m (Entfernung zwischen Straßenmitte und 
Hausanschlusswand entlang der Rohrleitungstrasse): 

 
 
 
 
 

2.000,00 

 
 
 
 
 

380,00 

 
 
 
 
 

2.380,00 
   

Bei einer Anschlusslänge über 10 m, je angefangenen Meter zusätzlich:  
 

100,00 
 

19,00 
 

119,00 
   

Abschlag je angefangenen Meter für den in Eigenleistung nach Angaben 
der GWBS ordnungsgemäß erstellten Rohrgraben: 

 
 

25,00 

 
 

4,75 

 
 

29,75 
  

b) 
 
Grundbetrag für den Gasnetzanschluss bei erstmaliger Verlegung 
gemeinsam mit dem Wasserhausanschluss (Neuanschluss nicht 
Erneuerung) in einem Rohrgraben: 

 
 
 

1.600,00 

 
 
 

304,00 

 
 
 

1.904,00 
   

Bei einer Anschlusslänge über 10 m, je angefangenen Meter zusätzlich: 
 

80,00 
 

15,20 
 

95,20 
   

Die Kosten für zusätzliche Mauer- und Deckendurchbrüche werden nach 
Aufwand berechnet. 

 
 
 

  

  
c) 

 
Die Kosten der Unterhaltung des Netzanschlusses trägt der Netzbetreiber. 
Die Wiederherstellung der Oberfläche auf dem privaten Grundstück geht 
immer zu Lasten des Anschlussnehmers, ausgenommen es handelt sind 
um öffentliche Straßen- und Gehwegflächen.  

   

  
d) 
 
 
 
 
e)  

 
Kosten für Änderungen am Netzanschluss, die durch die Änderung bzw. 
Erweiterung der Gasanlage erforderlich sind oder aus anderen Gründen 
vom Anschlussnehmer veranlasst werden, werden nach Aufwand 
berechnet.  
 
Kosten für den Erwerb einer Mehrsparten-Hauseinführung bei Neubauten 
und gleichzeitiger Verlegung der Sparten Gas und Wasser durch GWBS 

- unterkellert 
- nicht unterkellert 

 
Kosten für den Erwerb einer Mehrsparten-Hauseinführung bei Neubauten 
und ohne gemeinsame Verlegung der Sparten Gas und Wasser durch 
GWBS 

- unterkellert 
- nicht unterkellert 

 
 
 
 
 
 
 
 

400,00 
580,00 

 
 
 
 

450,00 
630,00  

 
 
 
 

 
 
 

 
76,00 

110,20 
 
 
 
 

85,50 
119,70 

 
 
 
 

 
 
 
 

476,00 
690,20 

 
 
 
 

535,50 
749,70 

      
2)  Pauschalen für Nachinkasso, Sperren, Wiederaufnahme    
 a) Inkasso durch Nachkassierer 15,00 2,85 17,85 
 b) Sperrung durch Sperrkassierer 35,00 6,65 41,65 
 c) Wiederaufnahme der Versorgung  79,00 15,01 94,01 
      
3)  Inbetriebsetzung     
 a)  Pauschalbetrag für die Inbetriebsetzung 79,00 15,01 94,01 
 b) Pauschalbetrag für die vergebliche Anfahrt 79,00 15,01 94,01 
      
4)  Gebühren für die Befundprüfung von Messeinrichtungen     
  Volumengaszähler bis zu einem max. Durchfluss von 10 m³/h (> 10 m³/h 

nach Aufwand) 
 

146,30 
 

27,80 
 

174,10 
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu de­
nen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
jeder mann in Niederdruck an ihr Gasversorgungsnetz der allgemei­
nen Ver sor gung anzuschließen und den Anschluss zur Entnahme 
von Gas zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil der 
Rechts verhält nisse über den Netz anschluss an das Gasversorgungs­
netz der allge mei nen Versorgung (Netz anschluss) und die Anschluss­
nutzung, soweit sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser 
Rechtsverhält nisse beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 ab ge schlos senen Netzanschlussverhältnisse und ist 
auch auf alle Anschluss nutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor 
ihrem Inkrafttreten entstanden sind.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück 
oder Gebäude an das Niederdrucknetz angeschlossen wird oder im 
Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks 
oder Gebäudes, das an das Niederdrucknetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen ei­
nes Anschlussnutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Nieder­
druck netz zur Entnahme von Gas nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber ei­
nes Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gas­
anlage über den Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es be­
steht zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig 
mit dem Anschlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses 
in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netz­
an schlussvertrag schriftlich abzuschließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder 
Erbbau berech tigte sind, haben die schriftliche Zustimmung des 
Grundstücks eigentümers zur Herstellung und Änderung des Netzan­
schlusses unter Aner kennung der für den Anschlussnehmer und ihn 
damit verbundenen Ver pflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht 
das Netzanschlussverhältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kun­
denanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und dem Netz­
betreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer 
gewe sen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhält­
nis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer 
der Kun den anlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter 
Zahlungs an sprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige An­
schlussnehmer berechtigt und verpflichtet.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den 
Vertrags schluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüg­
lich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der 
Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen ein­
schließlich der ergänzen den Bedingungen des Netzbetreibers hinzu­
weisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des 
Netz an  schlus ses zur Entnahme von Gas. Die Anschlussnutzung 
umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers mit Gas noch 
den Zugang zu den Gasversor gungs netzen im Sinne des § 20 des 
Energiewirtschafts gesetzes. Das An schluss nutzungsverhältnis be­
steht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbe­
treiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, 
dass über den Netzanschluss Gas aus dem Verteilernetz entnommen 
wird, wenn

1.  der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmali­
gen Entnahme einen Vertrag über den Bezug von Gas abge­
schlossen hat oder die Vor aussetzungen einer Ersatzversor­
gung nach § 38 des Energiewirt schafts gesetzes vorliegen und

2.  dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf 
Netz zugang nach § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zu­
steht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 
2 ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den 
Grund versorger hierüber unverzüglich in Textform zu unterrichten 
und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des 
Energie wirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des 
Energie wirt schaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die 
Auf nah me der Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von 
Gas un ver züglich in Textform mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat dem 
Anschluss nutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestä­
tigen. In der Be stäti gung ist auf die Allge meinen Bedingungen ein­
schließlich der ergänzenden Bedingungen und auf die Haftung des 
Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetrei­
bers in Textform nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen 
eine zusammen hängende Aufstellung aller für den Vertragsschluss 
nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere

1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder ­nutzer (Firma, 
Register gericht, Registernummer, Familienname, Vorname, 
Geburtstag, Adresse, Kunden nummer)

2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des 
Aufstel lungs orts des Zählers,

3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Register­
nummer und Adresse) und

4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des 
Netzan schlus ses vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der 
Anschluss nehmer oder ­nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber 
auf Anforde rung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei 
Entstehen des Netzanschlussverhältnisses oder des Anschluss­
nutzungsverhält nisses und auf Verlangen den übrigen Kunden die 
Allgemeinen Be dingungen unentgeltlich auszuhändigen. Er hat die 
Allgemeinen Bedin gungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch 
die Tech nischen Anschlussbedingungen nach § 20 gehören, und 
Kosten erstat tungs regelungen des Netzbetreibers werden jeweils 
zum Monats beginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Fall 
der Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mit­
teilung an die Regulie rungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist 
verpflichtet, die Ände rungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe 
auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

Teil 2 
Netzanschluss

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Gasversorgungsnetz der allge­
meinen Versorgung mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, ge­
rechnet von der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der 
Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der Netzanschlusslei­
tung, einer gegebenen falls vorhandenen Absperreinrichtung au­
ßerhalb des Gebäudes, Isolier stück, Hauptabsperreinrichtung und 
gegebenenfalls Haus­Druckregel ge rät. Auf ein Druckregelgerät sind 
die Bestimmungen über den Netz anschluss auch dann anzuwenden, 
wenn es hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Be­
reichs der Kundenanlage eingebaut ist.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. 
Die Herstellung des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer 
schriftlich in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen des Netzbetrei­
bers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwen­
den. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer den voraussichtli­
chen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteili­
gung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtig­
ten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten Regeln der 
Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer 
kosten günstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders 
zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die 
Errich ter weiterer Anschlussleitungen sowie der Telekommunika­
tions linien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes 
im Hin  blick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Ge­
werke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderungen des 
Netzan schlus ses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer 
durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durch­
führenden Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen 
zu berück sichtigen. Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die 
Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf sei­
nem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach 
den Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen 
zu lassen. Der An schluss nehmer hat die baulichen Voraussetzungen 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck

(Niederdruckanschlussverordnung – NDAV)

vom 01.11.2006   (BGBl. I Nr. 50 S. 2485)
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für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für die 
Hauptabsperr einrichtung ist ein nach den anerkannten Regeln der 
Technik geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen.

§ 7 Art des Netzanschlusses 

(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs­ oder Bezugs­
verhält nissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die 
Versor gung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases erge­
ben sich aus den ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers zu 
den Allge meinen Netzanschlussbedingungen.

(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und Druck sowie die 
Gas art ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen zwingend notwendig ist. Der Kunde ist 
da von unverzüglich zu unterrichten. Bei der Umstellung der Gas­
art sind die Belange des Kunden, soweit möglich, angemessen zu 
berück sichti gen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netz­
betrei bers. Er hat sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum ste­
hen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen werden; so­
weit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung 
verpflichtet. Netzan schlüs se werden ausschließlich von dem Netz­
betreiber unterhalten, er neuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der 
Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere un­
dichte Absperreinrichtungen oder Druckregelgeräte sowie das Feh­
len von Plom ben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des 
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interes­
sen vom Netzbetreiber bestimmt.

§ 9  Kostenerstattung für die Herstellung oder 
Änderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die 
Erstat tung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwen­
digen Kosten für

1.  die Herstellung des Netzanschlusses,

2.  die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Ände­
rung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden,

zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnitt­
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet 
werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberechnung sind Eigen­
leistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschluss­
neh mer die Anwendung des pauschalierten Berechnungs verfahrens 
ein fach nachvollziehen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile 
sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder 
Ände run gen des Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtun­
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von einem An­
schlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbe­
treiber berechtigt, angemes sene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des 
Netzan schlus ses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzan­
schluss da durch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, 
so hat der Netz betreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem An­
schlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks ein besonderes 
Druckregelgerät oder eine besondere Einrichtung angebracht wer­
den, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussneh­
mer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer 
des Netzan schlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung 
stellt. Der Netzbe treiber darf die Einrichtungen auch für andere Zwe­
cke benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussvertrag für das Grundstück beendet, 
so hat der Anschlussnehmer die Einrichtung noch drei Jahre unent­
geltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet wer­
den kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 
an eine andere geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben 
an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet werden kann. Die 
Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, 
soweit die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des Grund­
stücks dient.

§ 11 Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen 
ange messe nen Baukostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaft­
lich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung 
oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen verlangen, soweit 
sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zu­
ordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse 
dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten betragen.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu 
über neh mende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in 
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der 
Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versor­
gungsbereich er stell ten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstär­
kung insgesamt vor gehalten werden können. Der Durchmischung der 
jeweiligen Leis tungs anforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Bau­
kostenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für ver­
gleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer ei­
nen weiteren Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschluss­
neh mer seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprüng­
lichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der 
Bau kos ten  zuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen.

(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzan­
schluss  kosten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussneh­
mer aufge gliedert auszuweisen.

(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für 
Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Lei tungen nebst Zubehör, insbesondere Verteilungsanlagen, über 
ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versor­
gung liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unent geltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1.  die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind,

2.  die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
ei nem an das Netz angeschlossenen Grundstück genutzt 
werden oder

3.  für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaft­
lich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Ei gen tümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belas­
ten würde; insbesondere ist die Inanspruchnahme des Grundstücks 
zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das Gasversor­
gungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das ei­
gene Grundstück des anderen Anschlussnehmers möglich und dem 
Netzbetreiber zumut bar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrich­
tigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich­
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu 
tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem 
Anschluss des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer 
die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei 
Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zuge­
mutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel­
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflä­
chen be stimmt sind.

§ 13 Gasanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Instandhaltung der Gasanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung 
(Anlage), mit Ausnahme des Druckregelgerätes und der Messeinrich­
tungen, die nicht in seinem Eigentum stehen, ist der Anschlussnehmer 
verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im 
Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer 
die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst zur 
Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, 
nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er­
richtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug 
auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 
2 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen 
außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurver­
zeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh­
men durch geführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf 
der Netz betreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur 
von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für 
die Durch führung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Es dür­
fen nur Mate ria li en und Gasgeräte verwendet werden, die entspre­
chend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung allge­
mein anerkannter Regeln der Technik hergestellt sind. Die Einhaltung 
der Voraussetzungen des Satzes 4 wird vermutet, wenn das Zeichen 
einer akkreditierten Stelle, insbesondere das DVGW­Zeichen oder 
CE­Zeichen, vorhanden ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Aus­
führung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, 
kön nen vom Netzbetreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche 
Aus stat tung der Anlage ist nach den Angaben des Netzbetreibers 
vom Anschlussnehmer zu veranlassen.
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§ 14 Inbetriebsetzung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage 
über den Netzanschluss an das Verteilernetz anzuschließen und in 
Betrieb zu nehmen, indem er nach erfolgtem Einbau der Messeinrich­
tung und gegebenenfalls des Druckregelgerätes durch Öffnung der 
Absperr einrichtungen die Gaszufuhr freigibt. Die Anlage hinter diesen 
Einrich tungen hat das Installationsunternehmen in Betrieb zu setzen.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von 
dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage 
ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers 
ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschluss ­
nehmer Kostenerstattung verlangen. Die Kosten können auf der 
Grund lage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustel­
len, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten 
Berechnungs verfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Überprüfung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um 
unzuläs sige Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers 
oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprü­
fen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber 
berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung 
zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu ver­
pflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anla­
ge sowie durch deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der 
Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies 
gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

Teil 3 
Anschlussnutzung

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungs­
ver hältnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im 
Netzan schluss verhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des 
Netzanschlus ses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und 
solange der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirt schaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck möglichst gleich 
bleibend zu halten. Allgemein übliche Gasgeräte müssen einwandfrei 
betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen 
an die Gasqualität, die über die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 
und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Be­
reichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und 
Anlagen zu treffen.

(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 
8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie 
§ 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies 
zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung 
eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der Netz­
betreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüg­
lich zu beheben.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beab­
sichti gten Unterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeig­
neter Wei se zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung

1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der 
Netz betreiber dies nicht zu vertreten hat oder

2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 
verzögern würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem An­
schlussnutzer auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem 
Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschluss­
nutzer durch Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Anschluss nutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhält­
nis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des 
Unternehmens oder eines Erfüllungs­ oder Verrichtungsgehilfen vor­
ausgesetzt wird, wird

1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, 
dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich ver­
mutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige 
Fahr lässigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten 
Sachschäden ist die Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen 
Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haftung für 
nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis 
insgesamt begrenzt auf

1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz ange­
schlossenen Anschlussnutzern;

2.  10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz 
ange  schlossenen Anschlussnutzern;

3.  20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz 
angeschlossenen Anschlussnutzern;

4.  30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene 
Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz 
angeschlossene Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnut­
zern in Mittel­ und Hochdruck einbezogen, wenn die Haftung ihnen 
gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschluss­
nutzern anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber 
im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus uner­
laubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber 
im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Scha­
densereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbe­
trages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern 
gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 
27 des Energiewirt schafts gesetzes keine eigenen an das Netz an­
geschlossenen An schluss nutzer im Sinne dieser Verordnung, so 
ist die Haftung insge samt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadenser­
satzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden 
einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus un­
erlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprüche im Ein­
zelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber 
ist verpflichtet, seinen An schluss nutzern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sin­
ne des § 3 Nr. 27 des Energie wirtschaftsgesetzes zusammenhängen­
den Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind 
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die 
Haf tung des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer 
ange schlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den 
der Anschluss nutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen 
Anschluss  nutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis 
insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 
3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 
sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchst­
grenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem 
die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. 
Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung 
fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind 
sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. 
Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht 
höher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüg­
lich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflich­
tigen Unternehmen mitzuteilen.

Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften

Abschnitt 1 Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers

§  19 Betrieb von Gasanlagen 
und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschlussnehmer oder ­nut­
zer so zu betreiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder 
­nutzer und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbe­
trei bers oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die 
Verwen dung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Netzbetreiber mitzu­
teilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhöht oder 
mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere Einzelheiten über den 
Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussneh­
mer oder ­nutzer dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der 
Anschluss nehmer oder ­nutzer hat durch geeignete Maßnahmen si­
cherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rück­
wirkungen in das Gasversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss 
von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser 
kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 fest­
zulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückwirkungen abhängig 
machen.
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§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen 
Anschluss bedingungen weitere technische Anforderungen an den 
Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der 
Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus 
Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere 
im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. 
Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen.

Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann von der vor­
herigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. 
Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss 
eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder ­nutzer hat nach vorheriger Benach­
richti gung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des 
Netz betreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zum 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für 
die Prüfung der  technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, 
zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des An­
schlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benach­
richtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer 
oder ­nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfol­
gen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Be­
nachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige 
Benachrichtigung ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 Messeinrichtungen

(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplät­
ze nach den anerkannten Regeln der Technik unter Verwendung der 
vom Netzbetreiber vorgesehenen DIN­Typen vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort der Mess­
einrich tungen und die Zählerplätze. Bei der Wahl des Aufstellungs­
orts ist die Möglichkeit einer Fernauslesung der Messdaten zu be­
rücksichtigen. Er hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen 
berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Anschluss neh mers einer Verlegung der Messeinrichtungen zu­
zustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Ver­
legung der Messeinrich tungen nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder ­nutzer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Mess­ und Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen von Messeinrichtungen 
dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mit­
zuteilen.

Abschnitt 2 
Fälligkeit, Folgen von Zuwiderhandlungen, 
Beendigung der Rechtsverhältnisse

§ 23 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebe­
nen Zeit punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungs aufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen berech­
tigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsver weigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen Gesetz­
buchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder ­nutzers 
kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Be trag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 
entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pau­
schal berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll­
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwarten den Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berech nungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschluss­
nehmer oder ­nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge­
stellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 24  Unterbrechung des Anschlusses und der  
Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die 
Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn 
der Anschlussnehmer oder ­nutzer dieser Verordnung zuwiderhan­
delt und die Unterbrechung erforderlich ist, um

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,

2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer 
oder ­nutzer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder ­nut­
zer auf Nachfrage mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbre­
chung vorgenommen worden ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichter­
füllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbe­
treiber be rechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier 
Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unter brechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi­

derhandlung stehen oder der Anschlussnehmer oder ­nutzer darlegt, 
dass hin reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferan­
ten des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertrag­
lich berech tigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzun­
gen für die Unterbrechung der Anschlussnutzung gegenüber dem 
Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämt­
lichen Schadens ersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unbe­
rechtigten Unter brechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft 
zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine Einwendungen oder 
Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der 
Anschluss nutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung 
des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnut­
zer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit 
der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlus­
ses und der Anschlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Anschlussneh­
mer oder ­nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder 
der Anschluss nutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederher­
stellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet 
werden; die pau schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden 
ist die Berechnungs grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringe­
rer Kosten ist dem Kun den zu gestatten.

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine 
Kündi gung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, soweit eine 
Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirt­
schafts gesetzes nicht besteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unter­
nehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rech te 
und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des An­
schluss nehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich be­
kannt zu machen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschluss­
nut zer die Anschlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem 
Netz betreiber unverzüglich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach 
§ 25 oder § 27 endet das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Been­
digung des Netzanschlussvertrages.

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das 
Netz anschluss verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnut­
zung fristlos zu beenden, wenn die Voraussetzungen zur Unterbre­
chung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wiederholt 
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist 
der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre­
chend.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 28 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschluss­
nutzung.

§ 29 Übergangsregelung

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch 
öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die 
Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energie­
wirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu 
verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen 
Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise verlangen. 
Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen 
ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit 
dem 08. November 2006. Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 
Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasver­
sorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 676), zuletzt 
geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3214) bestimmte Frist früher als die gemäß Satz 1 be­
stimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileran­
lage hergestellt, die vor dem 08. November 2006 errichtet oder mit 
deren Errichtung vor dem 08. November 2006 begonnen worden ist 
und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, 
so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 und 2 einen 
Baukosten zuschuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bis­
her verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 
1 berechnete Bau kosten zuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 
Satz 2 zu kürzen.
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Ergänzende Bedingungen der GWBS-Netz GmbH zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen  
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck 

(Niederdruckanschlussverordnung – NDAV)“ 

 

 

1. Netzanschlusskosten 

 
Der Anschlussnehmer erstattet der GWBS-Netz die Kosten für die Erstellung des Netzanschlusses, d. h. der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Gasanlage 
des Anschlussnehmers. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer ggf. vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptabsper-
reinrichtung und ggf. Hausdruckregelgerät. Auf ein Druckregelgerät sind die Bestimmungen über den Netzanschluss auch dann anzuwenden, wenn es hinter dem 
Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist. 

Ferner erstattet der Anschlussnehmer die Kosten für Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. 

Die GWBS-Netz kann für nach Art, Nennweite und Leistungsbedarf vergleichbarer Netzanschlüsse pauschal ermittelte Netzanschlusskosten in Rechnung stellen. 

Der Anschlussnehmer ist berechtigt, nach vorheriger Abstimmung mit der GWBS-Netz auf seinem Grundstück den erforderlichen Rohrleitungsgraben in Eigenleis-
tung auszuheben und – nach Verlegung der Rohrleitung durch die GWBS-Netz – wieder sach- und fachgerecht zu verfüllen. 

 
2. Angebot, Annahme und Fälligkeit 

 
Die GWBS-Netz unterbreitet dem Anschlussnehmer ein schriftliches Angebot über die Herstellung bzw. Veränderung des Netzanschlusses und teilt ihm darin die 
Netzanschlusskosten mit. Der Anschlussnehmer bestätigt der GWBS-Netz schriftlich die Annahme des Angebotes. 

Bei größeren Objekten kann die GWBS-Netz Abschlagszahlungen auf die Netzanschlusskosten entsprechend dem Baufortschritt des Netzanschlusses verlangen.  
Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 9 Abs. 2 NDAV bleibt unberührt. 

 
3. Inbetriebsetzung 

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt nach Einbau des Zählers und ggf. des Druckregelgerätes und durch Öffnen der Hauptabsperreinrichtung und damit durch 
Freigabe der Gaszufuhr durch die GWBS-Netz bzw. durch deren Beauftragten. Die Anlage hinter diesen Einrichtungen setzt das Installationsunternehmen (VIU) in 
Betrieb. 
 

4. Technische Daten 
Der Brennwert (Hn,s) des Gases (Erdgas Gruppe H) beträgt zurzeit ca. 11,25 kWh/m3 (Gas im Normzustand) mit den nach den anerkannten Regeln der Technik 
zulässigen Schwankungsbreiten. Der Ruhedruck des Gases liegt bei ca. 22 mbar. 

 
5. Verlegung von Versorgungseinrichtungen;  

Nachprüfung von Messeinrichtungen 

Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der Gasversorgung nach § 9 Abs. 1 und § 22 Abs. 2 sowie für die 
Unterbrechung des Netzanschlusses nach § 24 Abs. 5 zu tragen hat, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

Entsprechendes gilt für die Wiederanbringung unberechtigt entfernter Plomben.  

6.    Zahlungsverzug; Einstellung der Versorgung 

 
Bei Zahlungsverzug, Einstellung der Versorgung und Wiederaufnahme der Versorgung nach einer solchen Einstellung werden die Pauschalen nach dem derzeit 
gültigen GWBS-Netz-Preisblatt „Verteilnetz Gas“ in Rechnung gestellt. 
 
 

7. Umsatzsteuer 

Den sich aus den Ziffern 1. bis 5. ergebenden Beträgen sowie den unter Ziffer 6. genannten Kosten (netto) für Wiederaufnahme der Versorgung wird die Umsatz-
steuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. Die Kosten aus Zahlungsverzug (Mahnung, Nachinkassogang) unterliegen nicht der Umsatz-
steuer. 

 

8. Inkrafttreten 

 Diese Ergänzenden Bedingungen traten mit Wirkung ab 08.11.2006 in Kraft und ersetzen die Ergänzenden Bestimmungen zu der "Versorgung über Allgemeine 
Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV)" in der Fassung vom 01.01.2002. 

 
 
 
 
 
 

Stand 06/2020 
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, 
zu denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in 
Niederdruck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit 
Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung 
sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen 
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung re-
gelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach 
§ 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle 
nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträ-
ge, soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet 
worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haus-
haltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letzt-
verbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gas-
versorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung 
mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abge-
schlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekom-
men, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem 
Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustan-
de, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger 
die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, 
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die 
Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhält-
nis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begrün-
det hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere auch:

1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Re-
gisternummer oder Familienname und Vorname sowie 
Adresse und Kundennummer),

2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeich-
nung des Zählers oder den Aufstellungsort des Zählers,

3.  Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,

4.  Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilo-
wattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, soweit der 
Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird,

5.  Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse),

6.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Registerge-
richt, Registernummer und Adresse) und

7.  Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Ab-
satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende 
Belastungen, soweit diese Kalkulationsbestandteil der 

geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszu-
weisen sind:

 a)  Die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergeset-
zes vom 15. Juli 2006 (BGBI. I S. 1534; 2008 I S. 
660, 1007), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 5. Dezember 2012 (BGBI. I S. 2436, 2725; 2013 
I 488) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung,

 b)  die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Ab-
satz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung 
vom 9. Januar 1992 (BGBI. I S. 12, 407), die zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. No-
vember 2006 (BGBI, I S. 2477) geändert worden ist.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 
Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem 
Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Der Grundver-
sorger hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und de-
ren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der 
Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung 
hinzuweisen auf 

1.  die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzen-
de Bedingungen,

2.  die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versor-
gungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Ab-
satz 3 Satz 1 geltend zu machen und 

3.  das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes eine Schlichtungsstelle 
anzurufen und die Anschrift der zuständigen Schlich-
tungsstelle sowie auf den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas und 
dessen Anschrift.

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 3 hat der Grundversor-
ger auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 
1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf 
Verlangen den übrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen 
unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öf-
fentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu ver-
öffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrück-
stände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie 
für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entspre-
chend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundver-
sorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rech-
nung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes 
der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er 
ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Ab-
schluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich 
ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von  

Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 

(Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)

Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 2 

der Verordnung vom 22. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1631) geändert worden ist
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Teil 2
Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsver-
trages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen 
Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu 
decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigen-
anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen 
      Preise und ergänzenden Bedingungen

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend 
sein soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, 
über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der 
Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsver-
hältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die 
Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases 
ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netz-
betreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen 
der Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergän-
zenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und 
erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtig-
ten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe 
eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die 
Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei 
hat er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der 
Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach 
Absatz 3 und die Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
7 in übersichtlicher Form anzugeben.

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder er-
gänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei 
einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechen-
den Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachweist.

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen
        staatlich gesetzter Belastungen 

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkulation des Allgemeinen Prei-
ses eingeflossen sind, ist der Grundversorger unter Beach-
tung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 
die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei 
die Änderungen in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu 
lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von 
Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu 
zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis 
der Kalkulation einfließen zu lassen.

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulati-
on und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderun-
gen der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundver-
sorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach 
§ 5 Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden ver-
pflichtet, die für die Durchführung der Grundversorgung erfor-
derlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat 
die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden 
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde 
nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt ist, zu 
den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur 
Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grund-
versorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des 
Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsver-
trages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe 
des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht,

1.  soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedin-
gungen zeitliche Beschränkungen vorsehen, 

2.  soweit und solange der Netzbetreiber den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der Nie-
derdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 
5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen 
hat oder

3.  soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug 
oder der vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-
gung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 
1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der 
Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversor-
gers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, 
seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können.

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
      Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie 
die Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundver-
sorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedin-
gungen regeln. 

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die 
Messeinrichtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgeset-
zes festgestellt. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlas-
sen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstel-
lung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 
fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem 
Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, 
des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zu-
tritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestat-
ten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrund-
lagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im je-
weiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin 
ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen zugänglich sind. 
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§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundver-
sorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist 
für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden nach 
dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berech-
nen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt 
hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Be-
ginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die 
Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 
und 2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs 
Monate betragen darf, erhoben werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Ab-
rechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netz-
betreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die 
Messung durchführenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst 
ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen 
werden, wenn dies 

1.  zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,

2.  anlässlich eines Lieferantenwechsels oder

3.  bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers 
an einer Überprüfung der Ablesung 

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzel-
fall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der 
Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch 
nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Ent-
gelt verlangen. 

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das 
Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke 
der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnis-
se schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung

(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Absatz 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die 
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Prei-
se maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitli-
che Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemes-
sen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung 
des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berech-
nung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann 
einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetz-
ten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 
so kann der Grundversorger für das nach der letzten Abrech-
nung verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Ab-
schlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende 
Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendi-
gung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Ab-
schläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch 
eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen 
einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und 
in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindes-
tens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch 
des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich 
der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vo-
rauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu 
verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grund-
versorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 
oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemes-
sener Höhe Sicherheit verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so 
kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge 

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen ein-
fach verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein ver-
ständlicher Form auszuweisen.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingun-
gen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.
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§ 17 Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom 
Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

1.  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht oder 

2. sofern 

 a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und 

 b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
verlangt

  und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungs-
gemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.

 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unbe-
rührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversor-
ger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch ent-
standenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kun-
den nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in 
der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des 
Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mess-
einrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Ver-
brauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte 
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu le-
gen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

Teil 5
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 
ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein-
richtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruck-
anschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundver-
sorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Un-
terbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist 
dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unver-
züglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre 
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 
hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pau-
schal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist 
dem Kunden zu gestatten. 

§ 20 Kündigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 
zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grund-
versorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes nicht besteht. 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger 
soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in 
Textform bestätigen. 

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die 
Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme 
durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öf-
fentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner Inter-
netseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 
3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpas-
sung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch 
die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag.


